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• Fallmaterial seit 1981

• Art. 26 und 28 TSchG

• Sachverhalte anonymisiert

• Kritische Würdigung

• Kostenlos einsehbar 
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Erkenntnisse

• Kontinuierliche Zunahme an Tierschutzstrafverfahren

• Hohe vermutete Dunkelziffer

- Delikte finden im Verborgenen statt

- Täter/in ist häufig Tierhalter/in

- Keine Strafanzeigen durch Augenzeugen

- Fehlende Sensibilisierung für Straftatbestände

- Missachtung der Anzeigepflicht durch die Veterinärbehörden

• Grosse kantonale Unterschiede im Tierschutz(straf-)vollzug

- Strukturelle Rahmenbedingungen

- Fehlende Ressourcen

- Fehlendes Fachwissen / fehlende Sensibilisierung

• Bagatellisierung von Tierschutzverstössen
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Kritik Strafvollzug

• Abgrenzung von Art. 26 TSchG und Art. 28 TSchG / Hohe Hürden für die Annahme 

tierlichen Leidens 

• Begriff der Tierwürde

• Güterabwägung: Fehlende Berücksichtigung der tierlichen Interessen

• Abgrenzung von Vorsatz und Fahrlässigkeit

• Strafrahmen: Fehlende Berücksichtigung der Mehrfachbegehung / Missachtung des 

Grundsatzes des Individualschutzes
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Kritik Verwaltungsvollzug

• Oft bringen die Veterinärbehörden (auch erhebliche) Tierschutzverstösse nicht direkt zur 

Anzeige (Art. 24 Abs. 3 TSchG), sondern verwarnen die Tierhaltenden mehrfach, bevor es 

zu einer Strafanzeige kommt.

• Für eine verlässliche Risikoeinschätzung braucht es eine gesamthafte Betrachtung.

• Massnahmekatalog wird nicht ausgeschöpft: Tierhalteverbote werden nur zurückhaltend 

ausgesprochen.

• Güterabwägung: Fehlende Berücksichtigung der tierlichen Interessen

• Sachverhaltsfeststellungen / Beweissicherung optimieren

• Fehlender Austausch zwischen Behörden / Kompetenzen müssen klar sein
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• Griffige kantonale Strukturen 

• Konsequente Anhandnahme und Strafuntersuchung

• Zusammenarbeit zwischen Verwaltungs- und Strafverfolgungsbehörden

• Fachkompetenz und Ausbildung

• Korrekte Anwendung der TSchG-Straftatbestände und angemessene Strafen

• Berücksichtigung der tierlichen Interessen im Straf- und Verwaltungsverfahren

• Risikoabschätzung, Informationsaustausch und Ergreifen von Schutzmassnahmen

• Verwaltungsrechtliche Instrumente ausschöpfen und im Sinne der Verhältnismässigkeit 
zur Anwendung bringen
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Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


